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l . Ortsſtraßen , Vaufluchten ,

Aeuefuteituneen
eines Baugebietes.

ſtras m6 . Juli 1896 (Geſ.- und 1896 S. 213
rch § 41 Zif des Ausführ Grund buch

19 S. 281 ab

1 5K 1 Unter
f Plätze liegt de

1 * Indr Landſtraße
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N Ke . ̈ 52. Das Bezirksamt läßt nach Erhebung eines techniſchen
Gutachtens den vom Gen derat übergebenen Plan
zur Einſicht der Bet ligten durch wenigſtens 14 Tage
m Rathauſe niederlegen , indem es zugleich eine an —
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BaufluchtenOrtsſtraßen

gemeſſene Friſt

gegen die beabſichtigte Anlage bei Ausſchlußverme

geltend zu mack

3. Dieſe Verfügung iſt in der für e Verkü 3

bezirksp ilicher Vorſchriften 0 ten W

allgemeinen und durck ündliche Eröffnun der

ſchriftliche C indiau 1 Kennt
1 14 * 1 1 4 1 7 *1m Großhe rzogtum an bet Ort anwefender

Bet L b 11 uelel igte n zu brin gen .

4. Erforderlichen Falls hält das B

ziehung des Gemeinderats , der Beteiligten und Sack

verſtändigen eine Tagfahrt zur Einnahme eines 2

ſche zur Erörterung des Plans , ſowie der

et dagegen erhobenen Einwend en Kl

0 U endigter Vorv 1dlu Bt
zirk ü Feſtſt

6. feſt
˖ f

Endgülti ſtgeſtellte Päne bleiben in Kraft

90
ſie nicht nach Maßgabe obiger Vorſchrif ſten

Art. . Die zur Anlegung oder Erweiterung
Orteſtiußen oder Plätzen erforderliche Fläche iſt r

Gemeinde zu erwerben und zu dieſem Behufen
ſtſ

*des Banplanes
nötigenfa

lüs eine En id
miniſteriums zu erwirken , durch welche Di deren

Eigentum nach dem Plane zu der Anlag vendet werden
ſoll , für verbunden erklä ig Be

inde das nötige im

Entſchädigung abzutreten .

Art . 5. Der Gemeinderat wgeſehen von den

Fällen des
nachfol

genden Artikels , Abtretung der zur
Anlegung oder Erweiterung von Ortsſtraßen oder Plätzen
erforderlichen Flache zu jedem ihm Sneee Zeitpunkte,
ſel bſt wenn die Ausführung des Planes



zaugebietes

ommen werden ſollte , von dem einzelnen Grundbeſitzer

Art . 6. Der zur Herſtellung oder

Erweiterung einer

iach dem feſtgeſtell en Bauplan

ſofern das Grundſtück unbebaut i
durch die Gemeinde * .

wenn das Grundſtück

eines öffentlichen Platzes

1 ben Grundſtücks kann ,
8die ſofortige Übernahme—

—

Zeit der Feſtſtellung des

Planes nach dem letz in ſeinem ganzen Umfang
abzutreten iſt r wenn und inſoweit es zu dieſer

Zeit infolge ſeiner Lage an einer bereits beſtehenden
Ortsſtraße zur Bebauung geeignet iſt , oder wenn das —

lbe für einen öffentlichen Platz beſtimmt und das

Gelände für die den Platz umgebenden Straßen von

Gemeinde erworben iſt .

Hinſichtlich eines überbauten Grundſtücks kann das Ver —

langen nach ſofortiger Ubernahme durch die Gemeinde von

dem Eigentümer geſtellt werden , wenn der Um- , Aus - oder

Wiederaufbau des Gebäudes deshalb verſagt wird , weil die

Hrundfläche desſelben ganz oder zum Teil zur Herſtellung
C ˖ Straße oder eines Platzes nötig iſt .

über die 2 lichkeit der Gemeinde zur Übernahme
Eigentums entſcheidet der Bezirksrat als Verwaltungs⸗

Auf die Klage ddes Eigentümers wegen Beſtimmung der

Entſchädigung findeti ) das Geſetz [ vom 28 . Auguſt 1835 ,

die Zwangsabtretung betreffend, ] ebenfalls entſprechende An —

wendung .

9 * 7. Den Bauunternehmern gegenüber hat die Feſt⸗
ſtellung des Bauplanes die Wirkung , daß für die aufzu
führenden Bauten die feſtgeſetzte Straßenhöhe und für die

nach der Ortsſtraße gerichtete Seite eines Gebäudes , ſoweit
ſie über die Straßenfläche hervorragt , die feſtgeſtellte Bau —

flucht maßgebend iſt

1899 , Geſ . ⸗ und VB. ⸗O. ⸗Bl. S
D.

) Hierzu 88 § 61 8 Enteignungsgeſetzes vom 26. Juni
377.
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Bebauung des im Bereich des es b

aber durch Lage , Form oder Flächen —

halt der Grundftäck gehindert wird , kann behufs Ge —

winnung zweckmäßiger Bauplätze eine Neueinteilung der

Grundſtücke durch Anderung der Grenzen oder Umlegung
auf Antrag des Gemeinderats auch gegen den Willen der

Eigentümer ſtattfinden , ſofern die Neueinteilung der Grund

ſtücke im öffentlich zntereſſe liegt , und das zur
An

der Straf rliche Gelände für dieſen Zweck

Vollzug der N

5 Einleitung und Durchführung einer ſolchen

lung gelten die in den nachfolgenden Artikeln 12

18 enthaltenen Beſtimmungen

Art . 12 1. Aus den innerhalb des Ge ietes auf

welches die Neueinteilung ſich erſtrecken ſoll , gelegen G

ken mit E nſchluß der etwaige

wird eine Maſſe gebildet

rderlichen Falles zunächſt
nftigen Straßen

rch die

6

ü‚ itlich 6 Maff 51ff 1) U
tün n nach Ve hält 1 Flä ˖ de 5ed

en in die Maſſe eingel zeländ Abzug

cht

Das übrig bleibende Gelände wird unter die Eigen
tümer , welche Grundſtücke in die Maſſe 0 bracht

habe

derart verteilt , daß ſie einen Erſatz erhalten , welcher den

Anteil entſpricht , mit welcher jeder am Geſar Wüiterze des in

die Neueinteilung einzubeziehenden Geländes (Ziff . 1) be⸗

teiligt war

Bezirksamt : § 49 Abf 4 der Landesbauordnung



8 Ortsſtraßen , Baufluchten , Neueinteilungen eines Baugebietes

Dabei ſind für jedes einzelne ſeinem Flächeninhalt nach

mzur Bebauung geeignete Grundſtück ein an eine Straße gren —
zender Bauplatz oder mehrere ſolche , und zwar ſoweit tunlich
in gleicher Lage wie die eingeworfenen Grundſtücke , dem

zigentümer zuzuweiſen . Di itze müſſen regelmäßig
in demſelben Baublock in welchem das ein⸗

. Iſt die Zuweiſung in

iger Weiſe nicht durchführbar ,

o kann ſie auch in einem benachbarten Baublock erfolgen .
4. Grundſtücke , deren Flächeninhalt ſo gering iſt , daß

ſie nur durch ein zur Bebauung ungeeignetes Grundſtück

erſetzt werden könnten , ſind , wenn ſie nicht mit anderen
Grundſtücken desſelben Eigentümers zu bebauungsfähigen
Grundſtücken zuſammengelegt werden können , gegen Ent —

ſchädigung an die Gemeinde abzutreten und von dieſer zur

Aufteilung in die Maſſe einzuwerfen .
5. Nicht zu vermeidende Wertunterſchiede ſind durch

Geldentſchädigungen auszugleichen . Die Eigentümern
zu gewährenden Entſchädigungen hat die Gemeinde , die den

Eigentümern auferlegten Entſchädigungen haben die Eigen
tümer an die Gemeinde zu leiſten

Durch Auflage ſolcher Geldentſchädigungen iſt insbeſondere
auch der Wert der von der Gemeinde gemäß Ziff . 4 ein

geworfenen Grundſtücke zu decken .

6. Unabhängig von den nach Ziff . 5 von der Gemeinde

zu leiſtenden Geldentſchädigungen hat dieſe in die Maſſe

Erſatz zu leiſten für den Wert des zur Anlage der Straßen
und Plätze beſtimmten Geländes ( Ziff . 2) , ſoweit dieſes Ge —
lände nicht bereits Eigentum der Gemeinde iſt

Die Gemeinde iſt berechtigt , ſtatt des Erſatzes in Geld

ſolchen — ganz oder zum Teil — in Gelände , unter An —

rechnung des Wertanſchlages , an die Maſſe zu leiſten und
hiefür zu verwenden :

a. Grundſtücke , welche die Gemeinde innerhalb des der

Neueinteilung unterzogenen Gebietes eigentümlich be —

ſitzt einſchließlich der etwaigen durch die Neueinteilung
entbehrlich werdenden Gemeindewege ;

b. Grundſtücke , welche nach Ziff . 4 der Gemeinde zufallen .

0

rfene Grundſtück ſich

Baublock in zweckmäß
5„.
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Soweit der Erſatz für das zur Herſtellung von Straßen

oder Plätzen zu verwendende Gelände in Geld geleiſtet wird ,

geſchieht die Verteilung nach Maßgabe des Anteils , mit

welchem jeder Eigentümer an dem Geſamtwert des in die

Neueinteilung einbezogenen Geländes beteiligt war .

7. Die Ermittelung der Wertanſchläge und Entf chädigungs⸗
beträge hat unter Beachtung der Grundſätze ſim III . Titel

des Geſetzes vom 28 . Auguſt 1835 über die Zwangsabtretung !
zu erfolgen. )

Art . 13 . 1. Beabſichtigt der Gemeinderat eine Regelung
von Baugrundſtücken gemäß Art . 11 in Ausfüh ihrung zu
bringen , ſo hat derſelbe zunächſt einen Plan über die Neu —

einteilung und Wertausgleichung aufſtellen zu laſſen . Dabei

iſt den Beteiligten Gelegenheit zur Wahrung ihrer Intereſſen
zu geben , und es ſind , ſoweit nötig , Sachverſtändige bei —

2. Nach Abſchluß der Vorarbeiten ſtellt der Gemeinderat

den Antrag auf die Neueinteilung bei dem Bezirksamt .
Dem Antrag iſt beizugeben

in Plan über das der Neueinteilung zu unter —

ziehende C t mit
ng der für die Neu⸗

—
eilung erheblichen gegenwärtigen Verhältniſſe

desſelben ;

b . der Plarn über die Neueinteilung ;
C. eine Darſtellung der Wertanſchläge der in die Neu —

einteilung einzubeziehenden Grundſtücke , einſe hließlich
des in die Straßenanlagen fallenden Geländes ;

d. eine Darſtellung der zur Wertausgleichung zu ge⸗
währenden beziehungsweiſe aufzuerlegenden Geld —

entſchädigungen (Art. 12 3iff . )

e. eine Darſtellung der nach Art . 12 Ziff . 4 von der

Gemeinde zu leiſtenden Entſchädigungen ;
fk. eine Darſtellung der nach Art . 12 Ziff . 6 Abſ .

den einzelnen Eigentümern zukommenden Erſatzbeträge ;

1) Siehe bei Art . 62
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nicht im öffentl

begründet feien
gabe der Gründe
findet in dieſem Fall
binnen Monatsfriſt das 10
welches , wenn es die Be n des Bezirksrates

gültig über die es Antrages entſck
2. Hält der Bezirksrat d

eantragte Neueinteilunc
für im öffentlichen Intereſſe liegend und angemeſſen , ſo mach
das Bezirksamt Vorlage an Per Miniſtenum des Innert

Das Miniſterium des Innern kann auch im letzteren
Falle , wenn es findet , daß die Neueinteilung nicht im oͤffent—Eue
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12 Ortsſtraßen , Baufluchten , Neueinteilungen eines Baugebietes .* 9e4

ihnen etwa auferlegten oder gewährten Geldentſchädigungen ,
ſowie mit dem ihnen zugewieſenen Anteil an dem Gelderſatz
für das Straßengelände .

Die Klage iſt 1bei Vermeiden des Verluſtes binnen drei
Monaten , von dem age an gerechnet , an welchem die Ent⸗
ſchließung des Staatsminiſteriums bekannt gemacht worden
iſt , zu erheben

Im gen finde f das Verfahren vor dem Ver —
die 88s 5 —31 des Geſetzes vom 14. Juni

1884 , die Verwaltungsrechtspflege betr efend, ) ſinngemäßeAnwendunng .
Art . 16 . Hinſichtlich der auf den Grundſtücken des

bisherigen Beſitzſtandes berul ) henden Rechte dritter Perſonen
gelten im Falle der Neueinteilung die in den Artikeln 13
bis 19 des Fe ldbereinigungsgeſetzes vom 5. Mai 1856 ent —
haltenen Beſtimmungen mit der Maßgabe , daß an die Stelle
der daſelbſt vorgeſehenen Kommiſſion der Gemeinderat tritt .

Das Straßengelände geht unbelaſtet auf die Gemeinde
über . Ruhen auf den zur Straßenanlage angetretenen Grund
ſtücken Vorz — oder

luterpfandsrecht , ſo treten an Stelle
der abgetreten die dem bisherigen Eigentümer im Neuboerfehren zugewi eſenen Grundſtücke in Verbindung
mit den ihm zur Wertausgleichr ing gewährten Geldent —
ſchädigungen , ſowie mit dem Anteil desſelben an dem Geld —

erſatz
——

das Straßengelände .
Die auf den nach Art . 12 Ziff . 4 abgetretenen Grund —

Aen laſtenden Vorzugs - und Unterpfandsrechte erlöſchen .
Die dafür gewährte Gelder itſchädigu ng muß in Ermangelung
einer anderweiten Vereinbarung zur Sicherung der Gläubiger
nach Maßgabe der über die öffentliche von
Geld uſw . geltenden Beſtimmur ngen hinterlegt werden .

Hierzu beſtimmt Art . 28 d Gef. v. I . Ifli
1899 , die ns des Bürger l . Geſ . - Buchs
betr . , Geſ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S . 236 :

„Die Vorſchrif ten des Ortsſtraßengeſetzes Art . 16 , nach
welche m die auf einem Grundſtück haftenden Vorzugs - und

Neue Faſſung des Geſetzes laut Bek . vom 16. 11. 99 ,Bl . 99 S. 543 .S
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Reallaſten entſprechende Anwendung .

Art . 17 . Nach er lti Verf

8 Miniſterium

eilung der Grundſtücke für vollz

den Zeitpunkt für den Übergang

Bechtee dritter Perſonen .

übe eil
beſti mi nt zugl ich
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S

—

S

Übergang geſchieht kraft Geſetzes und mit Wirk
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tige Er 3

L EL⸗

kannt hat

Art . 18 . Der Vollzug des Planes

liegt dem Gemeinderat ob .

Aufſtellung und des Vollzugs des Plan
. 51Dle

Dur Staatsgenehmigung kann
der Ger

B 1 te

B tzt werden , w

zerpflichtung zur Leiſtung des

12 Ziff . 5 bezeicht leten Galeen
8

t, ſofern die Einwendung gegen die Anforderun

ſich darauf ſtützt , daß die Forderung dem volls

2 des O raßengeſetzes i Miniſterium
wird da 1 ing des erfolgten Eigentums - ÜUberga
durch mdes ermit beauftragten Bezirksamts an

Grundbuch⸗ it richten. V. ⸗O. vom 17. April 1901 , Geſ . - u. V. ⸗L
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Ortsſtraßen , Ba16

ſtücken dienenden unterird teilweiſe zu

tragen oder zu erſ ſetzen haben

Art . 24 . 9
flicht der Her

( Trott N
ſtellung und

der Rinnen 5 K anäle , 0

aſſer oder Unrat in di äben d

den angrenzenden Eigentümern , einem lede ſoweit f

Grundſtück reicht , völlig oder zum Teil auferlegt werden . “ )

Art . In den Fällen der Art . 20, 23 und 24

werden Strei tigke iten zwiſchen der und dem ei

zelnen Grundbeſitzer über deſſen Beitra und Gröf

ö nnenen Leiſtung vor denVerwaltungsgerichte

zemeinen Maßſtab entſchiede
N5 SAraf

fgren zen 1 U
Art 26 * U
Kll — e

müſſen 3,6 Met
f˖

In beſonder ſſen des Straf

baues und Verkeh C

von Bauten auch
i Ent

ſtattet werden . “ )

Wegen des Verfahr l. die nachfolgende Voll
duynnordnung

Vgl . § 9 der nachfo 1
2 rord

1 und 2 ſind tzt durch § Straf

vom 14. uni 1884 , welcher t

( 2 nlagen in Weg luf

dem längs der öffentlie Private m

dürfen , vorbehaltlich der fi ren

Beſtimmungen Ar en a
in einer Entfernung von 3 bei Geme ⸗

wegen nur in eine ſolchen von 2 werden
Die Entfernung iſt vom äußeren bens an u

wo ein Wegegraben fehlt , — äu ßeren Rande des Wegekörpers

an zu bemeſſen .

Für Kreisſtraßen auf

Antrag des Kreisaus icher

Anlagen durch bezir zuf

3,6 m erhöht werden .

„ Wennnach den Umſtänden eine Venachteiligung der öffent⸗
lichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die Ver —
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Baufluchter teinteilungen es Baugebietes . 17

Soweit id en zugleich als Ortsſtraßen dienen ,

iſt für die einzuhalte Fluchtlinie und Straßenhöhe der

feſtgeſtellte Bauplan 6
E gelung eines ſolchen

aber n Artikel 22 zu verf

Art . 27 . Bauwerke aller Art dürfen nicht in geringerer

Entfernung von der Eiſenbahn als 7,5 Meter von der

Kante des Bahnkörpers oder von der Grenze eines Bahnhofes

errichtet werden .

Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Be —

dachungen von brennl f rhalten , oder in welchen

leicht entzündliche Stoff eitet oder aufbewahrt werden

ſollen , n z mindeſtens 15 Meter betragen .

Fällen , welche keine Gefahr für die

beſorgen , können Ausnahmen
0 11 ＋ 13 A *96110 ttet werden .

Art . 28. Eine Entſchädigung können diejenigen , welche

burch Feſtſtellung der Bauflu er in Anwendung der

Art ikel 9, 10 , 26 und 27 di tzes ſowie des § 31

des Straßengeſehes vom 14 . Jur lötigt werden

ihr Eigentum unüberbaut liegen zu
laff vegen dieſer Ein —

hräönf ficht dertafee

S
272

NIII 01 43 Ie nden Abſatz

1erwähnten Vorausſetz ˖ i⸗, Aus - oder Wieder⸗
waltungsb 1 r ind
bei Kreis u vegen ing
des Kreisaus ſſes beziehungsweiſe

de ndebehörde „ von
der Einhaltung Nachſicht erteilt Werden

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten Wege
nterh erforderlich erſcheint , kann von der Straßenbau

be eziehungs bei Kreisſt und Gemeindewegen
von dem eisausſchuf e und der Gemeindebehörde die Beſeitigung

rlangt werden
wüiche

vor Inkrafttreten des

er Nähe , als nach Wigem zuläſſig iſt , an⸗
In dieſem Falle iſt Entſchä gung zu leiſten

cht ſchon nach den früher geltenden Beſtimmungen die
Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt

Über die Notwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die

waltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der

ſchädigung das Gericht
Schluſſer , bau⸗ und feuer lizeiliche Vorſchri

178geb rack Ht y

ſofern 1



18 Leiſtungen der Anſtößer bei Herſtellun

aufbau eines beſtehenden Gebäudes dem Eigenti
ſo ſteht demſelben für die durch dieſe

urſachte Wertsminderung des Grundſtücks

Entſchädigung zu.

Art . 29 . Wird eine Ortsſtraße eingezogen oder

Höhe , Breite oder Richtung geändert , oder wird die
Ausführung einer planmäßig feſtgeſtellten Ortsſtraße auf

gegeben oder nach Höhe , Breite oder Richtung ·˖

von dem Plane vollzogen , ſo iſt die hierdurch

Wertsminderung der vor der Bekanntgebung
Vorhabens an der abgeänderten Strecke der Ortsſtraße errich —
teten oder in Angriff genommenen Gebäude den Eigentümern
von dem Straßenbaupflichtigen zu erſetzen

Außerdem hat der Straßenbaupflichtige , wenn die Höhe
einer Ortsſtraße verändert wird , die dadurch nötig werdenden

—

4◻

Veränderungen an den Zufahrten und Zugängen der ar
ſtoßenden Liegenſchaften , ſoweit dieſe letzteren durch die Ver

änderung nicht einen höheren Wert erhalten haben , auf ſeine
Koſten herzuſtellen .

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 4 . Auguſt 1390 , die Leiſtungen der Anſtößer

bei Herſtellung von Ortsſtraßen ꝛc. betreffend .
( Geſ . ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 513 .

Zum Vollzuge des Geſetzes vom 20 . Fel
Anlage der Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten
ſowie das Bauen längs der Landſtraßen und Eiſenbahnen
betreffend , in der durch die Geſetze vom 3. März 1880 und
26 . Juni 1890 bewirkten Faſſung wird unter Aufhebung
der diesſeitigen Verordnung vom 22 . Januar 1876 ( Geſetzes⸗
und Verordnungsblatt Nr . M) verordnet , was folgt :

18 1* Wenn in einer Gemeinde nach dem Art . 9 und
1211 ) des Geſetzes ein Beizug der angrenzenden Eigentümer
zu den daſelbſt bezeichneten Koſten ſtattfinden ſoll , ſind zu⸗7

) Jetzt Art . 20 und 23.
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